
 
 
 

Beitragsordnung 
 
 

des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Malsch e.V. 
 
 
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Die Mitgliedsbeiträge werden jeweils am 01. März und für  

später eintretende Mitglieder am 31. Oktober eines Jahres fällig. 

 
Sie werden vorzugsweise per Einzugsermächtigung erhoben oder per Überweisung. 

 

Die Vereinssatzung bestimmt in § 3 weiteres zu den Mitgliedsbeiträgen. 

 
Eine Befreiung vom Mitgliedesbeitrag ist in begründeten Fällen zulässig. 

 

Diese Beitragsordnung wurde in der Mitgliederversammlung des Fördervereins  

der Freiwilligen Feuerwehr Malsch e.V. am 07. Februar 2014 einstimmig beschlossen. 

 

 
 Tobias Kutning 

 1. Vorsitzender  

 

 

 

 

F ö r d e r v e r e i n  
Freiwillige Feuerwehr Malsch e.V. 
R h e i n -  N e c k a r -  K r e i s  

 

   Die Mitgliedsbeiträge sind wie folgt festgelegt: 
 
 

     Jahresbeitrag Einzelpersonen    EUR 12,- 

 
     Jahresbeitrag Familien    EUR 20,- 

 
     Jahresbeitrag Firmen    EUR 50,- 

 

Die angegebenen Beiträge verstehen sich als 

Mindestmitgliedsbeiträge. 

 

  Bankverbindungen: 
 

  Volksbank Kraichgau: Sparkasse Heidelberg: 

  IBAN: DE15 6729 2200 0034 7126 03 IBAN: DE87 6725 0020 0009 2026 76 

 


